
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Lieferungen und 
Leistungen der Autoteile A & K GmbH Hamburg

IV.  Lieferzeit und Lieferverzug 
1.)  Angegebene Lieferfristen sind nur einzuhalten, wenn und soweit wir sie 
verbindlich  zusagen. Die angegebene Lieferzeit beginnt mit Absendung 
der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor abschließender Einigung über 
alle Einzelbedingungen des Vertrages. Sind Genehmigungen erforderlich 
oder  ist  eine  Anzahlung  vereinbart,  so  beginnt  die  Lieferzeit  erst  mit 
deren Eingang. 

2.)  Die  Lieferzeit  ist  bei  Aufträgen  ohne  Montage  eingehalten,  wenn  der 
Liefergegenstand  vor  deren  Ablauf  unser Werk  verlassen  hat  oder  bei 
noch  fehlender Versandanschrift die Versandbereitschaft dem Besteller 
mitgeteilt wurde. 

3.)  Zur  Einhaltung  der  angegebenen  Lieferzeit  sind  wir  nur  verpflichtet, 
wenn  und  soweit  der  Besteller  die  für  ihn  geltenden  Vertragspflichten 
erfüllt.  Bei  Eintritt  unvorhergesehener  und  von  uns  nicht  verschuldeter 
Ereignisse,  z.  B.  Betriebsstörungen,  Streik,  Aussperrung,  verzögerter 
oder  nicht  ausreichender  Anlieferung  wesentlicher  Zubehörteile,  sowie 
bei Eintritt höherer Gewalt, verlängert sich die Lieferfrist automatisch um 
die  Zeitspanne  der  Behinderung,  soweit  das  Hindernis  nachweislich 
Fertigung  oder  Auslieferung  des  Liefergegenstandes  beeinflußt.  Dies 
gilt  auch,  soweit  Hindernisse  während  eines  Lieferverzuges  eintreten 
oder  soweit  für  die  Ausführung  von  Lieferungen  erforderliche 
Genehmigungen  Dritter  oder  Unterlagen  oder  für  die  Ausführung  der 
Lieferung erforderliche Angaben des Bestellers nicht rechtzeitig bei uns 
eingehen. Gleiches gilt für nachträgliche Änderungen der Bestellung.  In 
derartigen Fällen haben wir nach unserer Wahl auch das Recht, in den 
von dem Hindernis verursachten Umfang wegen des noch nicht erfüllten 
Vertragsteiles  vom  Vertrag  zurückzutreten,  ohne  daß  der  Besteller 
hieraus Rechte uns gegenüber herleiten könnte. 

4.)  Geraten wir in Lieferverzug, ist der Besteller - sofern er glaubhaft macht, 
dass  ihm  hieraus  ein  Schaden  entstanden  ist  -  berechtigt,  für  jede 
vollendete Woche  Verzug  eine  pauschalierte  Verzugsentschädigung  in 
Höhe  von 0,5 %  des Lieferwertes, maximal  jedoch  nicht mehr  als 5 % 
des  Lieferwertes  zu  verlangen.  Weitere  Schadensersatz-  und 
Aufwendungsersatzansprüche des Bestellers wegen Lieferverzuges sind 
ausgeschlossen. Dies  gilt  nicht,  soweit  der  Lieferverzug  auf  der  Verletzung  einer 
wesentlichen  Vertragspflicht  beruht  sowie  soweit  in  Fällen  des Vorsatzes, 
oder der groben Fahrlässigkeit bzw. für Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit zwingend gehaftet wird; eine Änderung  der  Beweislast  
zum  Nachteil  des  Bestellers  ist  hiermit  nicht verbunden. 

5.)  Das  gesetzliche  Rücktrittsrecht  des  Bestellers  bleibt  unberührt,  setzt 
aber voraus, daß wir die Verzögerung zu vertreten haben. Der Besteller 
ist  verpflichtet,  auf  Verlangen  von  uns  innerhalb  einer  angemessenen 
Frist  zu  erklären,  ob  er  nach  Fristablauf  wegen  Verzögerung  der 
Lieferung  vom  Vertrag  zurücktritt  und/oder  Schadensersatz  statt  der 
Leistung  bzw.  Aufwendungsersatz  verlangt  oder  auf  der  Lieferung besteht. 



6.) Wird der Versand  auf Wunsch des Bestellers  verzögert,  so werden wir 
ihm  -  beginnend  1 Monat  nach  Anzeige  der  Versandbereitschaft  -  die 
durch  die  Lagerung  entstandenen  Kosten  berechnen. Wir  sind  jedoch 
berechtigt, nach Setzung und Ablauf einer angemessenen Frist und nach 
einer  entsprechenden  Vorankündigung  anderweitig  über  den  Liefergegenstand
zu verfügen und den Besteller mit angemessen verlängerter 
Frist zu beliefern. 
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